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ENTWURF 

BESCHLUSS Nr. 3/2020 DES IM RAHMEN DES ABKOMMENS  

ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN UNION UND JAPAN  

ÜBER EINE WIRTSCHAFTSPARTNERSCHAFT  

EINGESETZTEN GEMISCHTEN AUSSCHUSSES 

vom … 

zur Änderung der Anlagen 2-C-1 und 2-C-2 des Anhangs 2-C  

über Kraftfahrzeuge und Teile davon 

DER GEMISCHTE AUSSCHUSS — 

Gestützt auf das Abkommen zwischen der Europäischen Union und Japan über eine 

Wirtschaftspartnerschaft (im Folgenden „Abkommen“), insbesondere auf Artikel 23.2 Absatz 3 und 

Unterabsatz 4 Buchstabe b sowie auf Anhang 2-C Artikel 9 Absatz 1 des Abkommens, 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Seit der Unterzeichnung des Übereinkommens wenden die Europäische Union und Japan 

(im Folgenden „Vertragsparteien“) aufgrund der Fortschritte bei den Beratungen über 

Regulierungsfragen in der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa 

(UNECE) nun zwei zusätzliche UN-Regelungen an, die nicht in der Anlage 2-C-1 des 

Anhangs 2-C des Abkommens aufgeführt waren. Darüber hinaus werden zwei in Anlage 

2-C-2 des Anhangs 2-C aufgeführte UN-Regelungen, nun von beiden Vertragsparteien 

angewendet und daher in Anlage 2-C-1 übertragen. Die Anlagen 2-C-1 und 2-C-2 sollten 

daher gemäß Artikel 9 des Anhangs 2-C des Abkommens aktualisiert werden. Eine solche 

Aktualisierung erhöht die Rechtssicherheit für die Wirtschaftsbeteiligten hinsichtlich des 

Regelungsrahmens für die präferenziellen Handelsbeziehungen zwischen den 

Vertragsparteien. 

(2) Nach der positiven Bewertung durch die Arbeitsgruppe „Kraftfahrzeuge und Teile davon“ 

vom 11. November 2019 haben die Vertragsparteien vereinbart, dass Anlage 2-C-1 durch 

Aufnahme der UN-Regelungen 53, 85, 145 und 146 und Anlage 2-C-2 durch Streichung 

der UN-Regelungen 53 und 85 geändert werden soll. 

(3) Die Vertragsparteien haben ihre internen rechtlichen Verfahren, die für die Annahme 

dieses Beschlusses erforderlich sind, bereits abgeschlossen. Sie beabsichtigen, die 

diplomatischen Noten zur Bestätigung dieses Beschlusses innerhalb von 15 Tagen nach 

seiner Annahme auszutauschen — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 
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Artikel 1 

(1) Anlage 2-C-1 des Anhangs 2-C des Abkommens wird durch den Text in Anhang 1 dieses 

Beschlusses ersetzt. 

(2) Anlage 2-C-2 des Anhangs 2-C des Abkommens wird durch den Text in Anhang 2 dieses 

Beschlusses ersetzt. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss ist in zwei Urschriften in den verbindlichen Sprachfassungen des Abkommens 

nach Artikel 23.8 Absatz 1 des Abkommens abgefasst, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen 

verbindlich ist. 
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Artikel 3 

Dieser Beschluss wird durch den diplomatischen Notenwechsel zwischen der Europäischen Union 

und der Regierung Japans nach Artikel 23.2 Absatz 3 des Abkommens bestätigt. Dieser Beschluss 

tritt am ersten Tag des auf diesen diplomatischen Notenwechsel folgenden Monats in Kraft. 

Geschehen zu … 

Im Namen des Gemischten Ausschusses 

Ko-Vorsitzender [aus Japan] Ko-Vorsitzende [aus der EU] 

 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=39495&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:12431/20;Nr:12431;Year:20&comp=12431%7C2020%7C


 

 

12431/20    ESS/mhz/cw 1 

ANHANG 1 RELEX.1.A  DE 
 

ANHANG 1 

ANLAGE 2-C-1 

VON BEIDEN VERTRAGSPARTEIEN ANGEWENDETE UN-REGELUNGEN 

Regelung 
Nr. 

Titel 

3 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von retroreflektierenden 
Einrichtungen für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger 

4 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Beleuchtungseinrichtungen für 
das hintere Kennzeichenschild von Kraftfahrzeugen und ihren Anhängern 

6 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Fahrtrichtungsanzeigern für 
Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger 

7 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Begrenzungsleuchten, 
Schlussleuchten, Bremsleuchten und Umrissleuchten für Kraftfahrzeuge (mit 
Ausnahme von Krafträdern) und ihre Anhänger 

10 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Fahrzeuge hinsichtlich der 
elektromagnetischen Verträglichkeit 

11 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Kraftfahrzeuge hinsichtlich der 
Türverschlüsse und Türaufhängungen 

12 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Kraftfahrzeuge hinsichtlich des 
Schutzes des Fahrzeugführers vor der Lenkanlage bei einem Aufprall 

13 Einheitliche Vorschriften für die Typgenehmigung von Fahrzeugen der Klassen M, N 
und O hinsichtlich der Bremsen 

13-H Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Personenkraftwagen hinsichtlich 
der Bremsen 

14 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Fahrzeugen hinsichtlich der 
Verankerungen der Sicherheitsgurte, der ISOFIX-Verankerungssysteme, der 
Verankerungen des oberen ISOFIX-Haltegurtes und der i-Size-Sitzplätze 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=39495&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:12431/20;Nr:12431;Year:20&comp=12431%7C2020%7C


 

 

12431/20    ESS/mhz/cw 2 

ANHANG 1 RELEX.1.A  DE 
 

Regelung 
Nr. 

Titel 

16 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von: 

I. Sicherheitsgurten, Rückhaltesystemen, Kinderrückhaltesystemen und ISOFIX-
Kinderrückhaltesystemen für Kraftfahrzeuginsassen 

II. Fahrzeugen mit Sicherheitsgurten, Sicherheitsgurt-Warneinrichtungen, 
Rückhaltesystemen, Kinder-Rückhaltesystemen und ISOFIX-Kinder-
Rückhaltesystemen sowie i-Size-Kinderrückhaltesystemen 

17 Einheitliche Bestimmungen für die Genehmigung von Fahrzeugen hinsichtlich der 
Sitze, ihrer Verankerungen und Kopfstützen 

19 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Nebelscheinwerfer für 
Kraftfahrzeuge 

21 Einheitliche Vorschriften für die Genehmigung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich ihrer 
Innenausstattung 

23 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Rückfahr- und 
Manövrierscheinwerfer für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger 

25 Einheitliche Vorschriften für die Genehmigung von in Fahrzeugsitze einbezogenen 
und von nicht einbezogenen Kopfstützen 

26 Einheitliche Vorschriften für die Genehmigung der Kraftfahrzeuge hinsichtlich ihrer 
vorstehenden Außenkanten 

27 Einheitliche Vorschriften für die Genehmigung von Warndreiecken 

28 Einheitliche Vorschriften für die Genehmigung der Vorrichtungen für Schallzeichen 
und der Kraftfahrzeuge hinsichtlich ihrer Schallzeichen 

30 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Luftreifen für Kraftfahrzeuge und 
ihre Anhänger 

34 Einheitliche Bestimmungen für die Genehmigung der Fahrzeuge hinsichtlich der 
Verhütung von Brandgefahren 

37 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Glühlampen zur Verwendung in 
genehmigten Scheinwerfern und Leuchten von Kraftfahrzeugen und ihren Anhängern 
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Regelung 
Nr. 

Titel 

38 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Nebelschlussleuchten für 
Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger 

39 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Fahrzeuge hinsichtlich der 
Geschwindigkeitsmesseinrichtung einschließlich ihres Einbaus 

41 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Krafträder hinsichtlich ihrer 
Geräuschentwicklung 

43 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Sicherheitsverglasungswerkstoffe 
und ihres Einbaus in Fahrzeuge 

44 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Rückhalteeinrichtungen für 
Kinder in Kraftfahrzeugen („Kinderrückhaltesysteme“) 

45 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Scheinwerferreinigungsanlagen 
und von Kraftfahrzeugen hinsichtlich ihrer Scheinwerferreinigungsanlagen 

46 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Einrichtungen für indirekte Sicht 
und von Kraftfahrzeugen hinsichtlich der Anbringung solcher Einrichtungen 

48 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Fahrzeuge hinsichtlich des 
Anbaus der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen 

50 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Begrenzungsleuchten, Schluss-
leuchten, Bremsleuchten, Fahrtrichtungsanzeigern und Beleuchtungseinrichtungen für 
das hintere Kennzeichenschild für Fahrzeuge der Klasse L 

51 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Kraftfahrzeuge mit mindestens 
vier Rädern hinsichtlich ihrer Geräuschemissionen 

53 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Fahrzeugen der Klasse L3 
hinsichtlich des Anbaus der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen 

54 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Luftreifen für Nutzfahrzeuge und 
ihre Anhänger 
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Regelung 
Nr. 

Titel 

58 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von: 

I. Einrichtungen für den hinteren Unterfahrschutz 

II. Fahrzeugen hinsichtlich des Anbaus von Einrichtungen eines genehmigten Typs 
für den hinteren Unterfahrschutz 

III. Fahrzeugen hinsichtlich ihres hinteren Unterfahrschutzes 

60 Einheitliche Vorschriften für die Genehmigung zweirädriger Krafträder und Fahrräder 
mit Hilfsmotor hinsichtlich der vom Fahrzeugführer betätigten Bedienteile und der 
Kennzeichnung von Bedienteilen, Kontrollleuchten und Anzeigevorrichtungen 

62 Einheitliche Vorschriften für die Genehmigung der Kraftfahrzeuge mit Lenker 
hinsichtlich ihrer Sicherung gegen unbefugte Benutzung 

64 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Fahrzeugen hinsichtlich ihrer 
Ausstattung mit einem Komplettnotrad, Notlaufreifen und/oder einem Notlaufsystem 
und/oder einem Reifendrucküberwachungssystem 

66 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Kraftomnibussen hinsichtlich der 
Festigkeit ihres Aufbaus 

70 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Tafeln zur hinteren 
Kennzeichnung schwerer und langer Fahrzeuge 

75 Einheitliche Vorschriften für die Genehmigung von Luftreifen für Fahrzeuge der 
Klasse L 

77 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Parkleuchten für Kraftfahrzeuge 

78 Einheitliche Vorschriften über die Genehmigung von Fahrzeugen der Klassen L1, L2, 
L3, L4 und L5 hinsichtlich der Bremsen 

79 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Fahrzeuge hinsichtlich der 
Lenkanlage 

80 Einheitliche Vorschriften für die Genehmigung der Sitze von Kraftomnibussen sowie 
dieser Fahrzeuge hinsichtlich der Widerstandsfähigkeit der Sitze und ihrer 
Verankerungen 
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Regelung 
Nr. 

Titel 

81 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Rückspiegeln und die 
Anbringung von Rückspiegeln an den Lenkern von Krafträdern mit oder ohne 
Beiwagen 

85 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Verbrennungsmotoren oder 
elektrischen Antriebssystemen für den Antrieb von Kraftfahrzeugen der Klassen M 
und N hinsichtlich der Messung der Nutzleistung und der höchsten 30-Minuten-
Leistung elektrischer Antriebssysteme 

87 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Leuchten für Tagfahrlicht für 
Kraftfahrzeuge 

91 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Seitenmarkierungsleuchten für 
Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger 

93 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von: 

I. Einrichtungen für den vorderen Unterfahrschutz 

II. Fahrzeugen hinsichtlich des Anbaus einer Einrichtung eines genehmigten Typs 
für den vorderen Unterfahrschutz 

III. Fahrzeugen hinsichtlich ihres vorderen Unterfahrschutzes 

94 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Fahrzeuge hinsichtlich des 
Schutzes der Insassen bei einem Frontaufprall 

95 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Fahrzeuge hinsichtlich des 
Schutzes der Insassen bei einem Seitenaufprall 

98 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Kraftfahrzeugscheinwerfer mit 
Gasentladungslichtquellen 

99 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Gasentladungs-Lichtquellen für 
genehmigte Gasentladungs-Leuchteinheiten von Kraftfahrzeugen 

100 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Fahrzeuge hinsichtlich der 
besonderen Anforderungen an den Elektroantrieb 
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Regelung 
Nr. 

Titel 

104 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung retroreflektierender Markierungen für 
Fahrzeuge der Klasse M, N und O 

110 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung: 

der speziellen Bauteile von Kraftfahrzeugen, in deren Antriebssystem komprimiertes 
Erdgas (CNG) und/oder Flüssigerdgas (LNG) verwendet wird, 

von Fahrzeugen hinsichtlich des Einbaus spezieller Bauteile eines genehmigten Typs 
für die Verwendung von komprimiertem Erdgas (CNG) und/oder Flüssigerdgas 
(LNG) in ihrem Antriebssystem 

112 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Kraftfahrzeugscheinwerfer für 
asymmetrisches Abblendlicht und/oder Fernlicht, die mit Glühlampen und/oder LED-
Modulen ausgerüstet sind 

113 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Kraftfahrzeugscheinwerfer für 
symmetrisches Abblendlicht und/oder Fernlicht, die mit Glühlampen, Gasentladungs-
Lichtquellen oder LED-Modulen ausgerüstet sind 

116 Einheitliche Bedingungen für den Schutz von Kraftfahrzeugen gegen unbefugte 
Benutzung 

117 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Reifen hinsichtlich der 
Rollgeräuschemissionen und der Haftung auf nassen Oberflächen und/oder des 
Rollwiderstandes 

119 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Abbiegescheinwerfern für 
Kraftfahrzeuge 

121 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Fahrzeugen hinsichtlich der 
Anordnung und Kennzeichnung der Handbetätigungseinrichtungen, Kontrollleuchten 
und Anzeiger 

123 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von adaptiven 
Frontbeleuchtungssystemen (AFS) für Kraftfahrzeuge 

125 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich des 
Sichtfeldes des Fahrzeugführers nach vorn 
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Regelung 
Nr. 

Titel 

127 Einheitliche Vorschriften für die Genehmigung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich ihrer 
Eigenschaften in Bezug auf Fußgängerschutz 

128 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Leuchtdioden-Lichtquellen 
(LED-Lichtquellen) zur Verwendung in genehmigten Scheinwerfern und Leuchten 
von Kraftfahrzeugen und ihren Anhängern 

129 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von verbesserten Kinderrückhalte-
systemen zur Verwendung in Kraftfahrzeugen 

130 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Kraftfahrzeuge hinsichtlich ihres 
Spurhaltewarnsystems 

131 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich des 
Notbremsassistenzsystems (AEBS) 

134 Einheitliche Bestimmungen für die Genehmigung von Kraftfahrzeugen und 
Kraftfahrzeugbauteilen hinsichtlich der sicherheitsrelevanten Eigenschaften von mit 
Wasserstoff und Brennstoffzellen betriebenen Fahrzeugen (HFCV)1 

                                                 

1 Im Fall Japans gelten, soweit die Behälter gemäß Artikel 46 des japanischen Gesetzes über die Sicherheit von 
Hochdruckgas (Gesetz Nr. 204 von 1951) gekennzeichnet sind, für die Genehmigung eines von der 
Europäischen Union nach der UN-Regelung Nr. 134 typgenehmigten Fahrzeugtyps folgende Bedingungen: 

a) Bei der Stellung des Antrags gemäß dem japanischen Gesetz über die Sicherheit von Hochdruckgas 
müssen der Hersteller oder sein rechtlicher Vertreter in Japan nachweisen, dass 
i) der Werkstoff, aus dem die Behälter bestehen, gleichwertig mit Stahl der Sorte SUS F 316L 

gemäß der Norm JIS (Japan Industrial Standard) G3214 ist; für die Zwecke dieses 
Unterabsatzes gilt diese Anforderung als erfüllt, wenn zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Abkommens die Norm DIN1.4435 eingehalten wird, 

ii) das „Nickeläquivalent“ (Masseprozent) mehr als 28,5 beträgt: für die Zwecke dieses 
Unterabsatzes wird das Nickeläquivalent (Masseprozent) als 
„12,6[C] + 0,35[Si] + 1,05[Mn] + [Ni] + 0,65[Cr] + 0,98[Mo]“ definiert und ist mithilfe des 
Werkstoffdatenblatts nachzuweisen, und 

iii) das Prüfergebnis für „Querschnittverjüngung“ mehr als 75 % beträgt; bei einem Prüfergebnis 
von 72 % bis 75 % wird bei der Prüfung des Antrags das „Nickeläquivalent“ verwendet, und 

b) bei einzelnen Fahrzeugen wird das Wasserstoffspeichersystem alle zwei Jahre gemäß Artikel 49 und 
Artikel 49-4 des japanischen Gesetzes über die Sicherheit von Hochdruckgas geprüft, und es ist 
15 Jahre nach dem Herstellungsdatum zu entfernen. 

Diese Fußnote tritt außer Kraft, wenn die beiden Vertragsparteien die Arbeiten an Phase 2 der GTR Nr. 13 
Globale technische Regelung über Wasserstoff- und Brennstoffzellenfahrzeuge abgeschlossen haben und die 
entsprechende UN-Regelung im Rahmen des Übereinkommens von 1958 anwenden. 
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Regelung 
Nr. 

Titel 

135 Einheitliche Vorschriften für die Genehmigung von Fahrzeugen hinsichtlich ihres 
Verhaltens beim Pfahl-Seitenaufprall 

136 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Fahrzeugen der Klasse L 
hinsichtlich der besonderen Anforderungen an den Elektroantrieb 

137 Einheitliche Vorschriften für die Genehmigung von Personenkraftwagen im Hinblick 
auf das Verhalten bei einem Frontaufprall unter besonderer Berücksichtigung der 
Rückhaltesysteme 

138 Einheitliche Bestimmungen für die Genehmigung geräuscharmer Straßenfahrzeuge 
hinsichtlich ihrer verringerten Hörbarkeit 

139 Einheitliche Bestimmungen für die Genehmigung von Personenkraftwagen 
hinsichtlich der Bremsassistenzsysteme 

140 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Personenkraftwagen hinsichtlich 
der elektronischen Fahrdynamik-Regelsysteme 

141 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich 
ihrer Reifendruckkontrollsysteme 

142 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich der 
Montage ihrer Reifen 

145 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Fahrzeugen hinsichtlich der 
ISOFIX-Verankerungssysteme, der Verankerungen des oberen ISOFIX-Haltegurtes 
und der i-Size-Sitzplätze 

146 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Kraftfahrzeugen und ihren 
Bauteilen in Bezug auf die sicherheitsbezogene Leistung von wasserstoffbetriebenen 
Fahrzeugen der Klassen L1, L2, L3, L4 und L5 
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12431/20    ESS/mhz/cw 1 

ANHANG 2 RELEX.1.A  DE 
 

ANHANG 2 

ANLAGE 2-C-2 

UN-REGELUNGEN, DIE VON EINER DER VERTRAGSPARTEIEN ANGEWENDET  

UND VON DER ANDEREN NOCH NICHT ANGEWENDET WERDEN 

Regelung 
Nr. 

Titel 

Datum der 
Anwendung 

durch die andere 
Vertragspartei1 

73 Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von: 

I. Fahrzeugen hinsichtlich ihrer seitlichen Schutzeinrichtungen 

II. seitlichen Schutzeinrichtungen 

III. Fahrzeugen hinsichtlich des Anbaus einer nach Teil II dieser 
Regelung typgenehmigten seitlichen Schutzeinrichtung 

 

126 Einheitliche Bestimmungen für die Genehmigung von nachrüst-
baren Trennsystemen zum Schutz von Fahrzeuginsassen vor 
ungesichertem Gepäck 

 

 

                                                 

1 Gemäß Artikel 5 Absatz 2 dieses Anhangs zu vereinbarende Daten. 
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